
Art. 42 Betriebe, Städte und Gemeinden in der sozialistischen Gesellschaft

- der Entwicklung von Reparatur- und Instandhaltungskapazitäten,
- der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen durch Schaffung, Instandhaltung und

Nutzung von Einrichtungen (§§ 3 und 4 a.a.O.).
Die Kooperationsgemeinschaft wird durch einen Organisationsvertrag gebildet. Sie ist 

kein neuer Betrieb und auch nicht rechtsfähig. Im Organisationsvertrag wird ein Leitbe
trieb bestimmt, »der die Arbeit der Gemeinschaft organisiert und hinsichtlich der gemein
sam zu lösenden Aufgaben in der Regel auch als Partner im Rechtsverkehr mit Dritten 
auftritt« (Grundriß »Wirtschaftsrecht«, S. 77). Im Organisationsvertrag sind weitere Ver
einbarungen über die Zielstellung und die gemeinsamen Aufgaben sowie die Art und 
Weise des Zusammenwirkens der beteiligten Betriebe bei ihrer Verwirklichung, die Auf
gaben und Befugnisse des Leitbetriebes, die Art und Weise der Finanzierung der Tätigkeit 
der Betriebe, die Art und Weise des Auftretens der beteiligten Betriebe im Wirtschafts
und Rechtsverkehr sowie die Voraussetzungen und Bedingungen des Austritts aus der 
Kooperationsgemeinschaft zu treffen.

99 4. Vereinbarungen sind auch möglich zwischen den Betrieben und den kommuna
len Gebilden. Die verfassungsrechtliche Grundlage dafür ist der Art. 43 Abs. 1 Satz 2 (s. 
Rz. 13 zu Art. 43).
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1. Leistungsverträge.
100 a) Die wechselseitigen Beziehungen der Betriebe bei der Lieferung von Erzeugnissen, 

bei der Durchführung von Bau- und Montageleistungen, von wissenschaftlich-technischen 
und sonstigen Leistungen sowie die Bestimmung der Aufgaben wirtschaftsleitender Orga-

866


	VII.	Das Vertragssystem


